
Baubeginn nicht vor 2020
Eine Priorisierung des Auto
bahnvollanschlusses Halten

zulasten derVerschiebung des
AutobahnanschlussesWollerau
samt Fällmistunnel hätte laut

Regierungsrat Lorenz Bösch
keinen Einfluss auf den Zeit

fahrplan Der Planungsrück
stand sei zu gross eine Umkehr
der Prioritäten deshalb wir

kungslos
Von Daniel Koch

Pfäff kr n Die Forderung den Auto
bahn anschluss Halten den anderen im

Masterplan Höfe festgelegten Projek
ten vorzuziehen wurde in der Ver
gangenheit von verschiedenen Krei

sen immer wieder gefordert Zuletzt
richteten Höfner Kantonsräte eine

kleine Anfrage an den Regierungsrat
eine Umkehr der Prioritäten zu prü
fen wir berichteten
Wie Regierungsrat Lorenz Bösch

nun aufAnfrage erklärt hätte die Um
setzung dieses Ansinnens keinen Ein
fluss auf den Zeitfahrplan für den Bau
des Vollanschlusses Halten «Die Pro

jektentwicklung ist alles andere als
trivial Wir stehen in der Planungs
phase etwa dort wo wir bei den an
deren Projekten vor fünf bis sechs
Jahren waren» so Bösch

Einsprachen nicht ausgeschlossen
Das Bundesamt für Strassen Astra
werde demnächst das generelle Pro
jekt für den Vollanschluss Halten aus
arbeiten Die notwendigen Budgetmit

tel seien vom Bund dafür vorgesehen
Mit einem Baubeginn vor 2020 könne
man wegen der vielen noch ausste

henden Planungsschritte realistischer
weise nicht rechnen Bis der Vollan

schluss dem Verkehr übergeben wer
den kann dürften laut Bösch wegen
der recht langen Bauzeit weitere fünf
Jahre vergehen Zudem sei nicht aus
geschlossen dass Einsprachen die Rea
lisierung weiter verzögern könnten da
der geplante Zubringer Freienbach
durch ein intaktes Naherholungsgebiet
führe Dass sich der Gemeinderat Frei

enbach dazu entschlossen hat den
Planungskredit für den Zubringer Frei
enbach bereits im nächsten Frühjahr
vors Volk zu bringen begrüsst Bösch
Werde dies nicht getan gehe nur noch
mehr Zeit verloren

Das sind die Planungsschritte
Die Planung der Nationalstrassen
wickelt sich in vier Phasen ab In der

Planungsstudie wird für einen be
stimmten Abschnitt vorerst unter

sucht welche Linienführungen
überhaupt in Frage kommen und
welche weiter bearbeitet werden

sollen Das generelle Projekt legt

dann die Linienführung sowie die
Anschlusspunkte an das untergeord
nete Strassennetz fest Im Ausfüh

rungsprojekt wird die Linienführung

Grundeigentümer verbindlich defi
niert In dieser Phase haben die be

troffenen Bürger und Organisatio
nen dann auch die Möglichkeit zur

Einsprache gegen das Projekt
Die Detailprojekte schliesslich bil

den die letzte Stufe der Planung al
le Teile des Bauvorhabens werden

detailliert festgelegt so dass sie zur
Offertstellung ausgeschrieben und
zum Bau freigegeben werden kön
nen asz
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